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81/25 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Herrn Sultan Akbas

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 28.02.2025, Ak-
tenzeichen 36 VA LH-HS47, ist zuzustellen an Herrn Sultan 
Akbas, zuletzt wohnhaft in Friedrich-Ebert-Str. 30, 64739 
Höchst im Odenwald.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
Mit Anordnung vom 12.03.2025 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehrsamt 
Frau Jedammer 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 12.03.2025 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehrsamt 
Im Auftrag 
gez. Jedammer 
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82/25 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Frau	Doaa	Fadhil	Abdulameer

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 25.02.2025, Ak-
tenzeichen 36 VA COE-XX873, ist zuzustellen an Frau Doaa 
Fadhil Abdulameer, zuletzt wohnhaft in Westhagen 12, 
48249 Dülmen.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
Mit Anordnung vom 12.03.2025 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehrsamt 
Frau Jedammer 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 12.03.2025 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehrsamt 
Im Auftrag 
gez. Jedammer 

83/25 - Kreis Coesfeld

Aufforderung	zur	Einreichung	von	Wahlvorschlägen	für	
die	Wahl	des	Landrats/der	Landrätin	und	der	Vertretung	
des Kreises Coesfeld am 14. September 2025 sowie ei-
ner ggf. erforderlichen Stichwahl am 28. September 2025

Gemäß Kommunalwahlordnung (KWahlO) – in der derzeit 
gültigen Fassungfordere ich hiermit zur 

Einreichung	von	Wahlvorschlägen

- für die Wahl des Kreistages des Kreises Coesfeld in den 
Wahlbezirken und aus den Reservelisten

- für die Wahl des Landrats des Kreises Coesfeld

am 14.09.2025 auf.

Wahlvorschläge hierfür sind gemäß § 15 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein- 
Westfalen, (KWahlG) – in der derzeit gültigen Fassung,

bis	spätestens	07.07.2025,	18.00	Uhr	
(gesetzliche Ausschlussfrist)

beim Wahlleiter des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 7, 48653 Coesfeld einzureichen.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b 
und 46 d Abs. 1 bis 5 des Kommunalwahlgesetzes – KWahlG 
– in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444), – SGV. NRW. 1112 – und der §§ 25 und 26 
sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge nach Mög-
lichkeit frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit et-
waige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berüh-
ren, rechtzeitig behoben werden können.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den. 
Diese Vordrucke werden beim Wahlleiter des Kreises Coes-
feld, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld, Zimmer 142, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten 
und gemäß der Kommunalwahlordnung auf Anforderung bei 
glaubhaft gemachtem Bedarf kostenlos abgegeben bzw. di-
gital zur Verfügung gestellt.
Für Auskünfte über wahlgesetzliche Bestimmungen steht das 
Wahlamt des Kreises Coesfeld unter der E-Mail-Adresse:
wahlen@kreis-coesfeld.de oder den Telefonnummern: 
02541/18-9100, -9132 oder -9134 zur Verfügung.

Für die Wahlvorschläge weise ich auf folgende Einzelheiten 
hin:

1. Allgemeines
1.1 Der Wahlausschuss des Kreises Coesfeld hat am 

11.03.2025 das Gebiet des Kreises Coesfeld in 27 
Wahlbezirke eingeteilt. Die Einteilung wurde öffentlich 
bekannt gemacht. Sie kann über die Internetseite des 
Kreises Coesfeld im Amtsblatt des Kreises Coesfeld, Nr. 
07/2025 vom 12. März 2025 eingesehen werden.

1.2 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), 
von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahl-
berechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahl-
berechtigten (Einzelbewerbern) – von diesen allerdings 
keine Reservelisten eingereicht werden. (§ 15 KWahlG).

 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann 
in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlge-
biet hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige 
Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder 
Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von 
Wahlberechtigten aufstellen lassen.

 Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürger), die in Deutschland 
wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie 
Deutsche wählbar.

 Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterver-
sammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entspre-
chendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Be-
werber auf der Reserveliste und für die Bestimmung der 
Bewerber als Ersatzbewerber. Stimmberechtigt ist nur, 
wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt.

 Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur ge-
wählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur 
Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahl-
gebiet wahlberechtigt ist.

 Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversamm-
lung und die Bewerber/Bewerberinnen sind frühestens 
ab dem 1. August 2024, die Bewerber/Bewerberinnen 
für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen Be-
kanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbe-
zirke zu wählen. 

mailto:wahlen%40kreis-coesfeld.de?subject=
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 Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hier-
für vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erhe-
ben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu 
wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 

 Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertre-
terversammlung, über die Einberufung und Beschlussfä-
higkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie 
über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln 
die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des 
Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versamm-
lung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mit-
glieder, Vertreter oder Wahlberechtigte und Ergebnis der 
Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 

 Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung 
und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer/Teilneh-
merinnen gegenüber dem Wahlleiter/der Wahlleiterin an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers/
der Bewerberin für das Amt des Landrats/der Landrätin 
und der Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in 
geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reser-
velisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihen-
folge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung 
der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer 
Abstimmung erfolgt sind.

 Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags (§ 17 KWahlG).

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der 
Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder 
auf Grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bun-
destag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine 
schriftliche Satzung und ein Programm hat und dass die 
Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das 
Programm auf geeignete Weise veröffentlicht sind. 

 Dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß  
§ 6 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Absatz 4 des Parteienge-
setzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungs-
gemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben (vgl.  
§ 15 Absatz 2 KWahlG).

 Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, 
gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 KWahlG der Bundes-
wahlleiterin die Unterlagen eingereicht haben und wo 
und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung 
der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und 
Programm von Parteien und Wählergruppen eingerei-
cht werden können, hat das Ministerium des Innern am 
10. Februar 2025 öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW. 
2025 S. 361).

2.	 Wahlvorschläge	für	einen	Wahlbezirk
2.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem 

Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht werden. 

 Er muss enthalten: 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 

oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewer-
berinnen können durch ein Kennwort gekennzeich-
net werden;

- Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und 

Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers;
 bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Absatz 1 

und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Be-
schäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung 
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

- Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlä-
gen muss mindestens ein Unterzeichner seine Unter-
schrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

 Der Wahlvorschlag soll ferner: 
 Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stell-

vertretenden Vertrauensperson enthalten.

2.2 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
a) Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 

Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a zur 
KWahlO. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustim-
mungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlags.

b) Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13a zur KWahlO; die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden.

c) Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es 
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherungen an Eides statt einem anderen 
Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe 
auch Nr. 1.2 Abs. 8 bis 10 dieser Bekanntmachung).

d) Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 
Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine Beschei-
nigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhält-
nis, falls der Wahlleiter/die Wahlleiterin dies zur Be-
hebung von Zweifeln für erforderlich hält.

2.3 Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk müssen, wenn die 
Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahl-
ausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununter-
brochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag oder 
aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bun-
destag vertreten ist oder wenn es sich um Wahlvorschlä-
ge von Einzel- und Selbstbewerbern handelt, von minde-
stens 10 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der 
Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein.

 Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, 
es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung ei-
nen Sitz aufgrund eines Wahlvorschlages haben, in dem 
sie als Einzelbewerber benannt waren und der Wahlvor-
schlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. 

 Es sind amtliche Formblätter zu verwenden. Die Wahlbe-
rechtigung ist nachzuweisen. 

 Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, 
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden.

 Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist fol-
gendes zu beachten:
a) Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahl-

leiter/von der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurz-
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bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Famili-
enname, die Vornamen und Wohnort des/ der vor-
zuschlagenden Bewerbers/Bewerberin, sowie die 
Kontaktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf der 
Rückseite der Anlage 14a unter Nr. 3 aufzunehmen 
sind, anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat 
diese Angaben auf den Formblättern zu vermerken.

b) Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag un-
terstützen, müssen dies auf dem Formblatt persön-
lich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben 
zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und 
zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/
der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeich-
nung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeich-
nerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt wer-
den. Es soll eine Mailanschrift und Telefonnummer 
(sofern vorhanden) aufgeführt werden.

c) Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 
zur KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlbezirk 
wahlberechtigt ist.

d) Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlä-
gen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und einer Re-
serveliste bleibt unberührt.

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Be-
werber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/diese 
wahlberechtigt ist.

2.4 Im Übrigen verweise ich für das Wahlvorschlagsverfah-
ren auf die §§ 15 bis 20 KWahlG und die §§ 24 bis 31 
KWahlO.

3.	 Wahlvorschläge	für	Reserveliste
3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt wer-

den, die für eine Partei oder Wählergruppe antreten. Die 
Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständi-
gen Leitung unterzeichnet sein.

3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b 
zur KWahlO eingereicht werden. 

 Sie muss enthalten:
- Name und ggf. Kurzbezeichnung der einreichenden 

Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste ein-
reicht;

- Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und 
Telefon sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeit-
nehmern nach KWahlG sind auch der Dienstherr und 
die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, an-
zugeben. 

 Die Reserveliste soll ferner: 
 Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stell-

vertretenden Vertrauensperson enthalten.

3.3 Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein 
Bewerber, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Er-
satzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
einer Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll (§ 16 
Absatz 2 KWahlG). 

 Ist dieses der Fall, so muss die Reserveliste ferner ent-
halten:
- den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden Be-

werbers; 

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Re-
serveliste, in dem oder unter der der zu ersetzende 
Bewerber aufgestellt ist.

3.4 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
terbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im 
Bundestag vertreten, so muss die Reserveliste von 100 
Wahlberechtigten	 des	 Wahlgebietes persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Für die Unterzeich-
nung gelten die Regelungen der Ziffern 2.3 a) - d) in der 
Form entsprechend, dass der Unterzeichner/ die Unter-
zeichnerin im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

3.5 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerbe-
rinnen ist einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur 
KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbar-
keit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen 
gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die 
Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.

4	 Wahlvorschläge	 für	 die	 Wahl	 des	 Landrats	 des	
Kreises Coesfeld

4.1 Wahlvorschläge für das Amt des Landrats/der Landrä-
tin können auch von Parteien und Wählergruppen ge-
meinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Be-
werber/die Bewerberin entweder in einer gemeinsamen 
Versammlung oder in getrennten Versammlungen der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger 
des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen an-
deren als den gemeinsamen Bewerber wählen und zur 
Wahl vorschlagen.

4.2 Der Wahlvorschlag für das Amt des Landrats soll nach 
dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht wer-
den. 

 Er muss enthalten: 
- Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 

Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; an-
dere Wahlvorschläge können auch durch ein Kenn-
wort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet 
werden.

 Wer für das Amt des Landrats/der Landrätin wählbar 
ist, kann sich selbst vorschlagen.

- Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und 
Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers.

4.3 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unter-
zeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen von den für das Wahlgebiet zu-
ständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahl-
vorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein.

4.4 Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner: 
 Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stell-

vertretenden Vertrauensperson hervorgehen.

4.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

a) Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c zur 
KWahlO. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu 
versichern, dass er/sie für keine andere Wahl zum 
Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/
Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe 
der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines 
gültigen Wahlvorschlags.
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b) Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden.

c) Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergrup-
pen eine Ausfertigung der Niederschrift über die Ver-
sammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstel-
lung des Bewerbers/der Bewerberin (Anlage 9c zur 
KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorge-
schriebenen Versicherungen an Eides statt (Anlage 
10c zur KWahlO).

4.6 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
terbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land 
im Bundestag vertreten oder handelt es sich um Wahl-
vorschläge von Einzel- und Selbstbewerbern, so müs-
sen sie von mindestens	 290	 Wahlberechtigten	 des	
Kreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewer-
bern/Einzelbewerberinnen.

 Dies gilt nicht, wenn der bisherige Landrat als Bewerber 
vorgeschlagen wird. 

 Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Form-
blättern zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten:
a) Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahl-

leiter/von der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Fami-
lienname, die Vornamen und Wohnort des/der vor-
zuschlagenden Bewerbers/Bewerberin, sowie die 
Kontaktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf der 
Rückseite der Anlage 14c unter Nr. 3 aufzunehmen 
sind, anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat 
diese Angaben auf den Formblättern zu vermerken.

b) Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag un-
terstützen, müssen dies auf dem Formblatt persön-
lich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben 
zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und 
zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/
der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeich-
nung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeich-
nerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt wer-
den. Es soll eine Mailanschrift und Telefonnummer 
(sofern vorhanden) aufgeführt werden.

c) Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 
zur KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist.

d) Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlä-
gen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und einer Re-
serveliste bleibt unberührt.

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/
diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist.

 Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, 
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden.

4.7 Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. 
 Es sind jeweils alle Wahlvorschlagsträger zu benen-

nen. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der 
jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitung aller 
Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Unterstüt-
zungsunterschriften auf amtlichen Formblättern sind 
beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger 
die Voraussetzungen des KWahlG erfüllt, d.h. wenn alle 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Ziffer 4.6 
genannten Parteien und Wählergruppen fallen.

4.8 Bewerberinnen und Bewerber können nicht gleichzeitig 
für die Wahl zum Bürgermeister oder Landrat in mehre-
ren Gemeinden und Kreisen kandidieren.

4.9 Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 46 b bis 
46 e Kommunalwahlgesetz sowie auf die §§ 75 a und 
75 b der Kommunalwahlordnung verwiesen.

Coesfeld, den 13.03.2025

gez. Dr. Tepe
Der Kreiswahlleiter 
für die Kommunalwahlen 

84/25 - Kreis Coesfeld

Tagesordnung für die 21. Sitzung des Kreistags am 
26.03.2025

Die 21. Sitzung des Kreistags findet am Mittwoch, dem 
26.03.2025, um 16:30 Uhr im großen Sitzungssaal des 
Kreishauses I, Friedrich-Ebert-Straße 7 in 48653 Coesfeld 
statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Beantwortung der Fragen von Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

2 Änderung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung und 
Einführung einer Zuständigkeitsordnung des Kreistags

3 Nachbesetzung eines Mitglieds des Verwaltungsaus-
schusses der Agentur für Arbeit Coesfeld

4 Neuwahl eines Mitglieds des Beirats bei der unteren Na-
turschutzbehörde

5 Umstrukturierung Jobcenter - Anpassung der Delegati-
onssatzung

6 Streckentausch / Umstufung der K 2 AN 14 und der L 844 
zwischen Ottmarsbocholt und Ascheberg

7 Münsterlandweite Initiative zur geförderten Fortführung 
der Öko-Modellregion Münsterland

8 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Westfälischen 
Verkehrsgesellschaft mbH (WVG)

9 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Verkehrsbe-
trieb Kipp GmbH

10 Tarifmaßnahmen 2026  im WestfalenTarif für das Münster-
land (Tarifgemeinschaft Münsterland – Ruhr-Lippe)
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11 VII. Satzung zur Änderung der Allgemeinen Gebühren-
satzung des Kreises Coesfeld

12 Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 04.02.2025 zur 
Ausgestaltung des Finanzberichtswesens

13 Zuleitung des Entwurfes des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2024

14 Mitteilungen des Landrats

15 Anfragen der Kreistagsabgeordneten

Nichtöffentlicher Teil

1 Ernennung eines Stellvertreters des Kreisbrandmeisters

2 Mitteilungen des Landrats

3 Anfragen der Kreistagsabgeordneten

4 Presseveröffentlichungen

Coesfeld, den 13.03.2025

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

85/25 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung	gem.	§	5	Abs.	2	des	Gesetzes	über	die	
Umweltverträglichkeitsprüfung	 –	 UVPG	 –	 für	 den	 Bau	
einer	 Ausleitungsstrecke	 aus	 dem	 Regenwasserkanal	
des Einzugsgebietes Süskenbrock / Hausdülmen in den 
Halterner Mühlenbach

Das Abwasserwerk der Stadt Dülmen beabsichtigt anstelle 
einer nicht umsetzbaren Regenrückhaltung eine großflä-
chige und naturnah gestaltete Ausleitungsstrecke für Nie-
derschlagswasser am Heubach anzulegen.

Es handelt sich bei der geplanten Maßnahme um einen ge-
nehmigungspflichtigen Gewässerausbau gemäß § 68 Abs. 2 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Gem. § 5 Abs. 1 UVPG ist zu prüfen, ob für dieses Vorhaben 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden 
muss.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens (Screening) wurde 
festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist, da mit erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen nicht zu rechnen und langfristig sogar mit einer 
Verbesserung der UVP-Schutzgüter zu rechnen ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 UVPG).

Coesfeld, den 13.03.2025

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
im Auftrag
gez. Meyer

86/25 - Stadt Dülmen

Tagesordnung	für	die	Sitzung	der	Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Dülmen am 27.03.2025

Am Donnerstag, 27.03.2025, 17:15 Uhr, findet im Sitzungs-
saal im einsA eine Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht über die Verwendung der Ortsteilbudgets

3. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem 
Haushaltsjahr 2024

4. Kommunale Beteiligung an einem Umspannwerk als 
Netzverknüpfungspunkt für erneuerbare Energien;  
hier: gesonderte Beschlussfassung hinsichtlich der UW 
Empte Verwaltungs GmbH

5. European Energy Award (eea) 
 Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2025 ff zur Rezerti-

fizierung im European Energy Award Gold

6. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 254 
„Nosterkamp - Neuaufstellung“

 hier: Aufstellungsbeschluss

7. Verfahren zur 100. Änderung des Flächennutzungsplans 
für den Bereich „Paul-Gerhardt-Schule“
a.) Beratung und Beschluss über eingegangene Stel-

lungnahmen
b.) Beschluss über die Begründung
c.) Beschluss über die 100. Änderung des Flächennut-

zungsplanes

8. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Paul-
Gerhardt-Schule“
a.) Beratung und Beschluss über eingegangene Stel-

lungnahmen
b.) Erneuter Entwurfsbeschluss

9. Verfahren zur 101. Änderung, Teil A des Flächennut-
zungsplans der Stadt Dülmen zum Zwecke der Flächen-
rücknahme

 hier: Aufhebung des Feststellungsbeschlusses

10. Verfahren zur 101. Änderung, Teil B des Flächennut-
zungsplans der Stadt Dülmen zum Zwecke der Flächen-
rücknahme
a) Beratung und Beschluss über die eingegangenen 

Stellungnahmen
b) Beschluss über die Begründung
c) Beschluss über die 101. Änderung, Teil B des Flä-

chennutzungsplans

11. Verfahren zur 107. Änderung des Flächennutzungsplans 
für den Bereich Stadtquartier

 hier: Aufstellungsbeschluss

12. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 255 
Innenstadt Dülmen

 hier: Aufstellungsbeschluss

13. Verfahren zur 108. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Dülmen für den Bereich „Münsterstra-
ße/Alter Ostdamm“

 hier: Aufstellungsbeschluss
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14. Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
00/5 „Münsterstraße/Alter Ostdamm“

 hier: Aufstellungsbeschluss

15. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 253 
„Bischof-Kaiser-Straße / Lüdinghauser Straße“

 hier: Aufstellungsbeschluss

16. Festlegung der Ausbaumerkmale der Verkehrsfläche der 
Bischof-Kaiser-Straße

17. Straßen- und Wegekonzept
 hier: 3. Fortschreibung

18. Veranstaltungsprogramm des Bereichs Kulturförderung 
für die Saison 2025/2026

19. Kulturelle Räume in Dülmen

20. Änderung der Geschäftsordnung für Kulturveranstal-
tungen

21. Erhöhung der Kirmesstandgelder mit Satzungsänderung

22. Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Dülmen

23. Unterstützung der Initiative zur Änderung der Fahrzeug-
zulassungs-Verordnung; Ziel: Einführung eines eigenen 
Kfz-Kennzeichens „DLM“

24. Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 
02.03.2025, die Bezahlkarte für von der Stadt Dülmen 
aufzunehmende Geflüchtete nicht einzuführen (Opt-Out 
Regelung)

25. Mitteilungen des Bürgermeisters

26. Anfragen von Stadtverordneten

II. Nicht öffentliche Sitzung

27. Gremien und Nebentätigkeiten

28. Mitteilungen des Bürgermeisters

29. Anfragen von Stadtverordneten

Hinweis:
Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches können in-
teressierte Einwohner der Stadt Dülmen die Vorlagen des 
öffentlichen Teils für diese Sitzung auf der Homepage der 
Stadt Dülmen unter der Rubrik Rathaus | Politik | Ratsinfor-
mationssystem einsehen (https://sessionweb.duelmen.de/
bi/info.asp) oder bis zum Sitzungstag bei der Infothek des 
Bürgerbüros kostenfrei erhalten (geöffnet montags und don-
nerstags von 08:00 bis 18:00 Uhr/ dienstags und mittwochs 
von 08:00 bis 16:00 Uhr/ freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr).

Dülmen, 14.03.2025

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp
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